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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Dieser Sachverhalt bedarf keiner Regelung auf Ebene des Bebau-
ungsplanverfahrens.  
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Das Baugrundstück grenzt unmittelbar an eine private Stichstraße zur 
öffentlichen Straße „Dorpe“. Durch die Eintragung eines entsprechen-
den Fahrrechts wird den Abfallentsorgungsfahrzeugen ein Befahren 
der Privatstraße erlaubt. Es ist jedoch auch möglich, dass die Abfall-
sammelbehälter von den Bewohnenden zur Straße „Dorpe“ gebracht 
und dort vom Abfallentsorgungsfahrzeug abgeholt werden. Im Zuge der 
Ausführungsplanung wird die Art der Abholung mit der zuständigen Ent-
sorgungsfirma abgestimmt. Die Straße verfügt über einen Querschnitt 
von > 8,0 m und könnte daher problemlos von Abfallentsorgungsfahr-
zeugen befahren werden. Der Kreuzungsbereich der Stichstraße ist für 
das Wenden der Abfallentsorgungsfahrzeuge in zwei Zügen nach den 
Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
ausreichend. Die Kurvenradien berücksichtigen die Schleppkurven für 
Abfallentsorgungsfahrzeuge. Im Zuge der Ausführungsplanung wird ein 
für LKW ausreichend tragfähiger Straßenbelag aufgetragen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keine Bedenken. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Im Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Das durch die Eingriffe in Natur und Landschaft entstehende ökologi-
sche Defizit wird auf dem Flurstück 2598, Flur 2, Gemarkung Dür-
scheid, unmittelbar im Osten an das Plangebiet angrenzt, erbracht 
werden. Die PLEdoc GmbH wird im Zuge der Veröffentlichung des 
Bebauungsplanentwurfs gemäß § 4 Abs. 2 BauGB weiter beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 

 

 

 

 

 

 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 

 

 

 

 

 

 

 ② 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Im Falle einer Ausdehnung oder Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Bebauungsplanänderung wird die PLEdoc GmbH erneut beteiligt. 

 

 

 

 

 ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Der landschaftspflegerische Fachbeitrag wurde erarbeitet und wird im 
Zuge der Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB vorgelegt. Der landschaftspflegerische Fachbeitrag be-
rücksichtigt die durch die Bebauungsplanänderung planungsrechtlich 
ermöglichten zusätzlichen Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes. Das entstehende ökologische Defizit wird auf dem Flurstück 
2598, Flur 2, Gemarkung Dürscheid, unmittelbar im Osten an das 
Plangebiet angrenzt, erbracht. Auf der derzeitigen Wiese (Biotopcode 
3.4, Biotopwert 3) wird auf 150 m² (40 m Länge x 3,70 m Breite) eine 
Hecke (Biotopcode 7.2, Biotopwert 5) aus standortheimischen Gehöl-
zen gemäß dem Landschaftsplan Kürten gepflanzt. Die Heckenan-
pflanzung erhöht die ökologische Wertigkeit am Standort um 2 Punkte 
und führt zu einem Vollausgleich des ermittelten Defizits von 297 Öko-
punkten (150 x 2 = 300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans sollen zwei Vollgeschosse 
festgesetzt werden, da noch unklar ist, ob das geplante Ober-/ Dach-
geschoss als Vollgeschoss i. S. d. § 2 Abs. 6 BauO NRW errichtet 
wird. Auf das Orts- und Landschaftsbild hat die Erhöhung der Zahl der 
Vollgeschosse nur geringe Auswirkungen, da die zulässige Höhe des 
Gebäudes nicht geändert wird. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 

Die Artenschutzprüfung wurde erarbeitet und wird im Zuge der Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanentwurfs gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
vorgelegt. 
 
Keine Bedenken. 
 

 
 
 

Keine Bedenken. 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Keine Bedenken. 

 

 

Keine Bedenken. 

 

 

 

 ② 

 

 

 ③ 

 

 

 ④ 

 

 

 

 

 ⑤ 

 

 ⑥ 

 ⑦ 

 

 ⑧ 

 ⑨ 

 ⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ② 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Im Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
 
 
Keine Bedenken. 
 

 
 
 

Keine Bedenken. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Es wird keine Lärmschutzwand o.ä., sondern lediglich passiver Schall-
schutz am Gebäude (Einhaltung Schalldämmmaß der Außenbauteile) 
festgesetzt. 
 
 
 
Keine Bedenken. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Bebauungsplan setzt Dächer mit einer Dachneigung zwischen 30° 
und 45° fest. Dadurch sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen zur effi-
zienten Nutzung von Solarenergie gegeben. Eine Begrünung der Dä-
cher und gleichzeitige Installation einer PV-Anlage wird planungsrecht-
lich ermöglicht. 
Die gemäß § 42a BauO NRW geltende Verpflichtung zur Installation 
und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie auf den dafür geeigneten Dachflächen werden be-
rücksichtigt. 
Die Errichtung von weiteren Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
auf den versiegelten Flächen ist gemäß § 14 Abs. 2 und 3 BauNVO 
(ausnahmsweise) zulässig, auch wenn hierfür im Bebauungsplan keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans wird zusätzlich zu einer Ein-
zelhausbebauung auch ein Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten pro 
Doppelhaushälfte und damit eine im Vergleich zu einem freistehenden 
Einfamilienhaus besseren Energieeffizienz ermöglicht. 
Der konkrete Heizwärmebedarf kann in einem Bebauungsplan auf-
grund fehlender Rechtsgrundlage gemäß § 9 BauGB nicht direkt regu-
liert werden. Durch die Erhöhung der GRZ von 0,3 auf 0,4 wird jedoch 
eine höhere bauliche Dichte ermöglicht. 
Energetische Baustandards wie Null- oder Plusenergiehaus oder Pas-
sivhausstandards können ebenfalls in einem Bebauungsplan aufgrund 
fehlender Rechtsgrundlage nicht festgesetzt werden. 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Für eine Festsetzung von nachhaltigen, ökologischen Bau- und Dämm-
stoffen besteht keine Rechtsgrundlage gemäß § 9 BauGB. Das bun-
desweit geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG) umfasst bereits einige 
verbindliche Regelungen zur Gebäudedämmung. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es wird festgesetzt, dass Flachdächer von Garagen und Carports min-
destens extensiv mit einer Aufbauhöhe von mindestens 10 cm begrünt 
werden müssen. Eine Begrünung der geneigten Dächer der Hauptge-
bäude sowie eine Fassadenbegrünung werden nicht verbindlich vorge-
geben, sind aber planungsrechtlich möglich. 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Für das Plangebiet besteht bereits über den Ursprungsbebauungsplan 
Planungsrecht für eine Wohnbebauung. Die 2. Änderung des Bebau-
ungsplans sieht eine effizientere, dichtere Ausnutzung des Grund-
stücks vor und entspricht somit dem städtebaulichen Grundsatz, die 
Entwicklung von Flächen innerhalb des Siedlungszusammenhangs der 
baulichen Entwicklung von Außenbereichsflächen vorzuziehen. 
 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die empfohlenen Maßnahmen zur Klimawandelanpassung sowie für 
eine tier- und menschenfreundliche Außenbeleuchtung werden als Hin-
weise in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Keine Bedenken. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 
Der Nachweis über eine ausreichende Löschwasserversorgung wird im 
Zuge der Umsetzung bzw. Ausführung des Bebauungsplans gebracht. 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken. 
 
Keine Bedenken. 
 
Keine Bedenken. 
 
Keine Bedenken. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd.
Nr. 

Anregung / Hinweis / Stellungnahme Abwägungsvorschlag, Behandlung im weiteren Verfahren 

12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Baugrundstück wird über eine private Stichstraße zur Straße 
„Dorpe“ erschlossen. Eine direkte Anbindung an die Landesstraße ist 
nicht vorgesehen. 
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